
 

Leistungsverzeichnis Baumpflegearbeiten 2026 -2027 

 

Laufzeit:  voraussichtlich 01.09.2026 - 31.08.2027 + 2x optionale         

Verlängerung um jeweils 12 Monate bis maximal 31.08.2029 

 

     

Salvatorische Klausel 

Sollte(n) eine (der) Bestimmung(en) lückenhaft, unwirksam oder nicht durchführbar sein, so 

wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Dies gilt auch im Falle 

einer Lücke, welche dem Bieter und/ oder Auftraggeber nicht bewusst war. Anstelle der 

unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung sowie zur Ausfüllung einer Lücke gilt eine 

angemessene Regelung im Rahmen des rechtlich Zulässigen als vereinbart, die dem am 

nächsten kommt, was der Bieter und/ oder Auftraggeber gewollt haben bzw. gewollt hätten. 

 

Weitere Vertragsgrundlagen 

• Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Auftraggebers 

• Die Zusatzbedingungen für Bauleistungen 

• Die jeweils gültige Baumschutzsatzung der Stadt Gelsenkirchen. 

• Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen(RSA) 

• ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017  

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen 

• VOB/B in dem Vertragsschluss geltenden Fassung nebst dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch (BGB) 

• etwaige europarechtliche Vorschriften und das Tariftreue-Vergabegesetz NRW 

TVgG-NRW sowie die Besonderen Vertragsbedingungen des TVgG-NRW nebst 

Anlagen 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) 

BNatSchG) in der aktuell gültigen Fassung 

• Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen Landesnaturschutzgesetz- 

LNatSChG NRW in der aktuell gültigen Fassung. 

  



 

Tätigkeit: 
 
Ausführung von Landschaftsgärtnerischen Arbeiten in den Bereichen ZOOM Erlebniswelt, 
SPORT-PARADIES und Bäder sowie versch. Objekte der SG. 
 
Zur Ausführung kommen Baumpflegearbeiten (insbesondere Totholzentfernung), 
Baumfällungen und Beseitigung von Baumwurzeln in einem bestehenden Baumbestand 
gemäß der in einem Baumkataster aufgeführten Bäume im Bereich der Besucherwege, der 
Wirtschaftswege, in den Gehegen und auf den Parkplätzen. 

 
Der Kalkulation der Einheitspreise sind die zu erwartenden Tariflöhne des Jahres 2026 - 2029 
zugrunde zu legen. 
Die Kosten für den An- und Abtransport der erforderlichen Maschinen sowie (soweit vom AG 
im Einzelfall gewünscht) der Abtransport und die Entsorgung der Stämme, Äste und Späne 
sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
 
Es sind die Preise, die im Preisblatt geforderten Leistungen, zu nennen. 
 
 
Ausführung: 
 
Vor Ausführung der Arbeiten müssen ein Ortstermin und anschließend eine Terminabsprache 
erfolgen. Insbesondere bei dringenden Ausnahmefällen (z.B. Beseitigung einer akuten 
Unfallgefahr, einschließlich samstags) sind die Arbeiten unverzüglich (d.h. innerhalb eines 
Tages nach telef. Auftragserteilung) nach örtlicher Abstimmung zu beginnen und kurzfristig 
abzuschließen. 
 
In bestimmten Bereichen kann während der Öffnungszeiten nicht gearbeitet werden. Diese 
Bereiche werden dem Auftragnehmer im Einzelfall benannt. Allgemein müssen die Arbeiten 
innerhalb von drei Tagen begonnen und unterbrechungsfrei durchgeführt werden. Davon 
abweichende z.B. witterungsbedingte Ausnahmen können im Einzelfall mit dem Auftraggeber 
gesondert vereinbart werden. 
 
Für die Durchführung der Leistung stellt der Auftragnehmer leistungsstarke Geräte und 
Maschinen, sowie ausreichend Personal, welches mindestens aus einer ausgebildeten 
Fachkraft (z.B. Forstwirt, SKT- Fachkraft, zertifizierter Baumkontrolleur) bestehen muss. Die 
Arbeiten werden unter Berücksichtigung aller gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen 
Vorgaben ausgeführt. 
 
Die entsprechenden Bäume stehen teilweise an Standorten, die nur über beengte Wege oder 
gar nicht angefahren werden können. Demzufolge erfolgt die Durchführung der Arbeiten u.a. 
von LKW-Arbeitsbühnen, Raupenhubarbeitsbühnen oder in Doppelseilklettertechnik. Der 
Erschwernisgrad ist jeweils abzuwägen und die daraus folgende Technik mit dem 
Auftraggeber abzusprechen. 
 
Bei den Baumpflegearbeiten oder Fällungen ist zur Vermeidung von Schäden beim 
Fallenlassen von Ästen oder Stammstücken auf bestehende Pflanzungen, Zäune, Gebäude, 
Gehege und Wege Rücksicht zu nehmen. Ggfs. kann der Einsatz eines Autokrans mit 
zusätzlichem Hubsteiger notwendig sein. Beim Befahren der ausschließlich vorhandenen 



 

wassergebundenen Wege ist darauf zu achten, dass tiefe Spurrillen beim Rangieren 
besonders mit einem kettenbetriebenen Hubsteiger vermieden werden. Massive Spurrillen 
sind daher vom Auftragnehmer ordnungsgemäß zu beseitigen. 
 
Der Auftragnehmer ist bei der Ausführung der Arbeiten für die Verkehrssicherheit 
verantwortlich. Dementsprechend ist darauf zu achten, dass die Fahrzeuge ausschließlich in 
Schritttempo bewegt werden. Alles anfallende Holz muss auf Anweisung des AG komplett oder 
teilweise abtransportiert und entsorgt werden. 
 
Der Vollzug der Arbeiten an den Bäumen muss jeweils Tag genau und unverzüglich dem 
Auftraggeber als Tagesrapport zur Unterschrift vorgelegt werden. Die ausführende Firma hat 
sich täglich beim Auftraggeber an- bzw. abzumelden. Der Auftragnehmer haftet für alle 
vorsätzlich, grob fahrlässig oder fahrlässig verursachten Schäden und sorgt für deren 
Beseitigung (z.B. das Überfahren von Kantensteinen, Anfahren von Bäumen, Zäunen, Toren 
u. ä. sowie alle Schäden durch eingesetzte Arbeitsgeräte und Fahrzeuge). Alle 
Beschädigungen sind dem Auftraggeber unverzüglich zu melden. Sollten Schäden nach 
Aufforderung durch den Auftraggeber nicht kurzfristig beseitigt werden, behält der 
Auftraggeber sich vor, diese auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen. 
 
Eventuelle Spechtlöcher und deren Zustand müssen dem Auftraggeber mitgeteilt werden. 
 
 
Verzug/ Vertragsstrafe: 
 
Hält der Auftragnehmer verbindlich vereinbarte Termine schuldhaft nicht ein, so ist der 
Auftraggeber berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5% des Auftragswertes je 
angefangene Kalenderwoche der Fristüberschreitung zu verlangen, jedoch nicht mehr als 5% 
des Auftragswertes. 
 
 
Abrechnung:  
 
Es erfolgt eine Abrechnung gemäß abgerufener Menge. Die Rechnungen müssen auf die 
folgenden Bereiche aufgeteilt werden:  
 

• ZOOM Erlebniswelt 

• SPORT- / Bäder  

• Bereich versch. Objekte der SG  
 
Der Name des Beauftragenden, die jeweilige Bestellnummer, sowie die vom Beauftragenden 
angegebene Kontierung sind in Klarschrift auf den Leistungsnachweisen zu vermerken.  
 
Bei dem angegebenen Werten / Mengen handelt es sich um den voraussichtlichen Bedarf 

(Prognose). Eine Abnahmeverpflichtung unsererseits für Materialien/Leistungen in genannter 

Höhe existiert nicht. 

 
 
 


